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sen. Hier arbeitete sie bis zum Be-
ginn ihres Mutterschaftsurlaubs. Ihr 
monatliches Gehalt verringerte sich 
mit dieser Umsetzung unter anderem 
deswegen, weil sie keine Zulagen 
für ihre Funktion als Kabinenchefi n 
mehr erhielt.

Die beiden nationalen Gerichte legten 
dem EuGH die Frage vor, ob die euro-
päische Richtlinie über schwangere 
Arbeitnehmerinnen es Arbeitgebern 
gestattet, diesen Arbeitnehmerinnen 
die Zahlung bestimmter Zulagen zu 
verweigern, die sie vor ihrer Schwan-
gerschaft erhalten haben.

Dies richte sich nach dem Charak-
ter der Zulage, so die Richter. Bei-
de Frauen hätten aufgrund ihrer 
Schwangerschaft nicht mehr die Auf-
gaben ausüben können, die ihnen 
vor ihrer Schwangerschaft zugewie-
sen waren. Die Bereitschaftsdienst-
zulage und bestimmte Zulagen, die 
die Kabinenchefi n erhielt, seien Be-
standteile ihres Gehalts, die davon 
abhingen, dass bestimmte Tätigkei-
ten unter besonderen Umständen 

ausgeübt würden. Mit ihnen sollten 
die mit diesen Tätigkeiten verbun-
denen Nachteile ausgeglichen wer-
den. Somit dürfe ihre Zahlung davon 
abhängig gemacht werden, dass die 
schwangere Arbeitnehmerin im Ge-
genzug bestimmte Leistungen tat-
sächlich erbringe.
Anders verhalte es sich mit Bezü-
gen, die sich aus dem monatlichen 
Grundgehalt sowie den Bestandtei-
len des Gehalts und den Zulagen 
zusammensetzten, die an die  beruf-
liche Stellung anknüpfen, betonten 
die Richter. Dazu zählten etwa die 
Zulagen, die sich aus einer leitenden 
Position, der Dauer der Betriebszuge-
hörigkeit und berufl ichen Qualifi kati-
onen ergäben. 
Das Gehalt einer schwangeren Ar-
beitnehmerin, die vorübergehend 
auf einem anderen Arbeitsplatz be-
schäftigt werde, dürfe jedoch nicht 
geringer sein als das der Arbeit-
nehmer, die regulär diesen Arbeits-
platz innehätten. Die Arbeitneh-
merin habe Anspruch auf die mit 
diesem Arbeitsplatz verbundenen 
Gehaltsbestandteile und Zulagen.

Die Richtlinie sehe im übrigen vor, 
dass die zu zahlenden Mindestbe-
züge dem entsprächen, was die be-
treffende Arbeitnehmerin erhielte, 
unterbräche sie ihre Erwerbstätigkeit 
aus gesundheitlichen Gründen.
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BAG-Ticker – Neues aus dem Bundesarbeitsgericht

Diskriminierung eines Stellenbewerbers wegen seines Alters.
Eine Stellenausschreibung verstößt grundsätzlich gegen das Altersdiskriminierungsverbot, wenn ein „junger“ Bewer-
ber gesucht wird. 
Ein 1958 geborener Jurist bewarb sich 2007 auf eine Stellenanzeige in der „eine(n) junge(n) engagierte(n) Vollju-
ristin/Volljuristen“ gesucht wurde. Der Mann erhielt eine Absage, ohne zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen 
worden zu sein. Eingestellt wurde eine 33-jährige Juristin. 
Der Mann klagte und verlangte wegen unzulässiger Benachteiligung aufgrund seines Alters eine Entschädigung in 
Höhe von 25.000 Euro und Schadensersatz in Höhe eines Jahresgehalts. 
Das BAG bestätigte die Entscheidungen der Vorinstanzen. Der beklagte Arbeitgeber musste eine Entschädigung in 
Höhe eines Monatsgehalts zahlen. Die Stellenausschreibung des Beklagten verstoße gegen das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG), besser bekannt als „Antidiskriminierungsgesetz“. Stellen seien „altersneutral“ auszuschrei-
ben, sofern kein spezieller Rechtfertigungsgrund für eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters vorliege. Die 
unzulässige Stellenausschreibung sei ein Indiz dafür, dass der Kläger wegen seines Alters nicht eingestellt worden sei. 
Da der beklagte Arbeitgeber nicht habe darlegen können, dass kein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot vorge-
legen habe, stehe dem Kläger ein Entschädigungsanspruch zu. Da dieser wiederum nicht habe nachweisen können, 
dass er bei einer diskriminierungsfreien Auswahl eingestellt worden wäre, stehe ihm aber der Schadensersatz nicht 
in der geforderten Höhe zu.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. August 2010 (Az: 8 AZR 530/09)
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Rechte der Schwerbehindertenvertretung bei Besetzung von Führungsstellen
Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwer-
behinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entschei-
dung anzuhören. Wird eine Führungsposition besetzt, muss die Schwerbehindertenvertretung jedoch nur dann am 
Besetzungsverfahren beteiligt werden, wenn die Aufgabe besondere schwerbehindertenspezifi sche Führungsanforde-
rungen stellt. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es zu den Aufgaben der Führungskraft gehört, Arbeitsplätze 
behindertengerecht zu gestalten.
Die Schwerbehindertenvertretung eines Kommunalverbandes wollte immer dann an der Besetzung einer Leitungsstel-
le beteiligt werden, wenn der Führungsfunktion mindestens ein schwerbehinderter Mensch zugeordnet ist. Das wies 
das BAG zurück. Die Beteiligungsrechte der Schwerbehindertenvertretung bestünden nur, wenn die Angelegenheit 
schwerbehinderte Menschen in ihrer tatsächlichen oder rechtlichen Stellung in anderer Weise berühre als nicht be-
hinderte Arbeitnehmer. Wirke sich die Maßnahme – also im vorliegenden Fall die Besetzung einer Führungsposition 
– in gleicher Weise auf schwerbehinderte und nicht behinderte Arbeitnehmer aus, bestehe kein Unterrichtungs- und 
Anhörungsrecht der Schwerbehindertenvertretung.
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 17. August 2010 (Az: 9 ABR 83/09)

Nutzt ein Arbeitnehmer entgegen der Anweisung des 
Arbeitgebers den Firmen-Lkw privat und leugnet an-
schließend die Nutzung, kann dies ein Grund zur frist-
losen Kündigung sein. Das entschied das Arbeitsge-
richt Nürnberg am 16. März 2010 (Az: 13 Ca 2025/09).

Ein Mann hatte seine Arbeitsstelle mit dem Firmen-Lkw 
verlassen, um die entfl ohenen Pferde seiner Lebensge-
fährtin wieder einzufangen. Durch die Fahrt verursachte 
der Beschäftigte seinem Arbeitgeber Kosten von ungefähr 
20 Euro. Dem Arbeitnehmer war zuvor häufi ger gesagt 
worden, dass die private Nutzung des Fahrzeugs verbo-
ten sei und ein Verstoß dagegen eine Kündigung nach 
sich zöge. Auf die Nachfrage seines Arbeitgebers, ob er 
an dem besagten Tag den Lkw privat genutzt habe, leug-
nete der Mitarbeiter und versuchte, den höheren Kilome-
terstand anders zu rechtfertigen. Der Arbeitgeber kündig-
te ihn fristlos und ohne Abmahnung.

Nach Aussage des Gerichtes kann ein Arbeitsverhältnis 
dann fristlos gekündigt werden, wenn einem der beiden 
Vertragspartner die Fortführung nicht zugemutet werden 
kann. Ein schwerer Vertrauensbruch kann eine solche 
unzumutbare Situation herbeiführen. So verständlich die 
Situation des Mannes gewesen sei, so müsse ihm doch 
bewusst gewesen sein, dass sein Verhalten Konsequen-
zen haben würde, erläuterte das Gericht. Die fristlose 
Kündigung ohne Abmahnung werde aber erst dadurch 
gerechtfertigt, dass der Mann sein Verhalten gegenüber 
dem Arbeitgeber geleugnet und so das Vertrauen unwie-
derbringlich verletzt habe. 

Fristlose Kündigung wegen Privatfahrt
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Die Novelle des LGG Berlin soll voraussichtlich noch 
in diesem Jahr zur Abstimmung im Abgeordnetenhaus
gestellt werden. 

Im Zusammenhang mit der LGG-Novelle habe ich für 
den kommunalen Arbeitgeberverband Berlin (KAV Ber-
lin) eine Betrachtung darüber angestellt, welche wesent-
lichen inhaltlichen Änderungen das LGG Berlin durch die 
Novelle erfährt. In einer vom KAV Berlin ins Leben geru-
fenen Arbeitsgruppe wurde sodann ein Positionspapier 
der öffentlichen Arbeitgeber zur Novellierung des Lan-
desgleichstellungsgesetzes entwickelt. Dieses Positions-
papier wurde inzwischen an alle an der Gesetzgebung 
Beteiligten und an die Presse versandt. Das Positionspa-
pier des KAV Berlin vom 30. August 2010 ist zu Ihrer In-
formation meinem Newsletter beigefügt.

Ich will wegen der Aktualität und im Hinblick auf die 
weitreichenden Auswirkungen der Gesetzesnovelle, auch 
für bisher nicht von dem LGG Berlin erfasste Arbeitgeber, 
noch einmal die wesentlichen Änderungen darstellen: 

1.
Die Regelungen des LGG Berlin sollen auch in juristischen 
Personen des Privatrechts oder Personengesellschaften, 
an denen das Land Berlin Mehrheitsbeteiligungen hält, 
zur Anwendung kommen; das Gesetz spricht davon, dass 
„die Maßnahmen der Frauenförderung entsprechend den 
Regelungen des LGG umgesetzt“ werden sollen. Dies be-
deutet, dass das LGG Berlin in GmbH´s, AG´s, aber auch 
zum Beispiel in Stiftungen privaten Rechts, an denen das 
Land Berlin Mehrheitsbeteiligungen hält, zur Anwendung 
kommen soll. So wird zum Beispiel in den städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften, die in der Rechtsform einer 
GmbH organisiert sind, das LGG Berlin ebenfalls umge-
setzt werden müssen.

2.
Künftig werden Vorstands- und Geschäftsleiterpositionen 
der Anstalten, Körperschaften und Stiftungen öffentli-
chen Rechts „öffentlich bekanntzumachen“ sein, wenn 
sie besetzt werden sollen und eine Unterrepräsentanz 
von Frauen besteht. Entsprechendes gilt für juristische 
Personen des privaten Rechts und Personengesellschaf-
ten mit Mehrheitsbeteiligungen des Landes Berlin. Eine 
öffentliche Bekanntmachung im Fall der Unterrepräsen-

tanz von Männern in derartigen Postionen ist gesetz-
lich nirgendwo normiert. Hier wird meines Erachtens in
einem Landesgesetz ein AGG-Verstoß angelegt. 

LGG Berlin - Geltung jetzt auch für privatrechtlich organisierte Arbeitgeber?
Frauenvertreterinnen werden mit der Novelle des LGG Berlin mehr
Rechte zugebilligt.
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3.
Soweit Stellenbesetzungen erfolgen sollen und Aus-
wahlverfahren durchgeführt werden müssen, ist künftig 
die Berücksichtigung von Frauen im Auswahlverfahren 
in Bereichen, in denen diese unterrepräsentiert sind, 
in geeigneter Form zu dokumentieren und den an der 
Personalfi ndung Beteiligten rechtzeitig vor der Auswahl-
entscheidung zur Kenntnis zu bringen. Es sind in einem 
solchen Fall entweder alle Bewerberinnen oder mindes-
tens ebenso viele Frauen wie Männer zum Vorstellungs-
gespräch einzuladen. Dies gilt auch für Vorstands- oder 
aber Direktorenposten beziehungsweise Geschäftsführer-
positionen. 
An diesem Beispiel wird deutlich, dass nicht immer die 
Begriffl ichkeiten sauber defi niert sind. Was versteht der 
Gesetzgeber unter Bereichen – ist das eine Abteilung, 
ein Bereich, eine Dienststelle oder der Arbeitgeber ins-
gesamt, oder etwa der „Fach“bereich? Eine solche Un-
klarheit, die sich in gleicher oder ähnlicher Weise auch 
in anderen Regelungen des Gesetzes fi ndet, wird ganz 
sicher zu Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und

Frauenvertreterinnen führen. Dies betrifft auch den Be-
griff der Dienststelle der verschiedentlich verwendet 
wird: ist damit die Dienststelle gem. Anlage zum PersVG 
Berlin gemeint?
 
4.
Frauenförderung durch öffentliche Auftragsvergabe war 
bisher schon so geregelt, dass ab einem bestimmten 
Schwellenwert die Auftragnehmer verpfl ichtet waren, 
Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie in ihren Unterneh-
men durchzuführen. Bisher galt die Regelung aber nur 
für Dienstleistungen,, nicht für Bauleistungen.
Diese Verpfl ichtung ist nunmehr auf Bauleistungen mit 
einem Mindestauftragswert von 200.000,00 Euro ausge-
dehnt worden. Für alle übrigen Leistungen gilt fortan ein 
niedrigerer Schwellenwert von 25.000,00 Euro.

5.
Grundsätzlich soll eine Frauenvertreterin in den Dienst-
stellen gewählt werden. Soweit eine Wahl einer Frauen-
vertreterin nicht gelingt, soll nunmehr nach der Geset-
zesnovelle eine Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte 
bestellt werden müssen. 

Es wird sich das Problem ergeben, dass das Direkti-
onsrecht des Arbeitgebers in der Regel gar nicht soweit 
reicht, dass eine einseitige Bestellung durch den Arbeit-
geber möglich sein wird.

6.
Die Frauenvertreterin, die grundsätzlich an allen perso-
nellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen zu 
beteiligen ist, kann, wenn dies versäumt worden ist, die 
Maßnahme blockieren, indem nach einer entsprechen-
den Rüge der Frauenvertreterin die Entscheidung über 
eine Maßnahme für zwei Wochen auszusetzen ist und 
die Beteiligung der Frauenvertreterin nachzuholen ist. In 
dringenden Fällen, wie zum Beispiel bei außerordentli-
chen Kündigungen, ist die Aussetzungsfrist auf drei Tage 
verkürzt.

Ein Novum ist außerdem die Regelung, dass der Vollzug 
einer von der Frauenvertreterin beanstandeten Maß-
nahme vor Ablauf der Beanstandungsfristen, die im 
Gesetz geregelt sind, unzulässig ist. Eine Beanstandung 
kann eine Maßnahme nach den gesetzlich geregelten 
Fristen mehrere Wochen bis hin zu mehreren Monaten
verzögern.
Insbesondere beim Ausspruch außerordentlicher Kündi-
gungen wird dies zu Schwierigkeiten führen: Bei außer-
ordentlichen Kündigungen gemäß § 626 Abs. 2 BGB kann 
eine Kündigung nur innerhalb von zwei Wochen erfol-
gen. Die zusätzliche Zeitdauer, die bei Beanstandungen 
einkalkuliert werden muss, wird die Einhaltung dieser 
Frist zusätzlich erschweren.

Soweit Kündigungsfristen einzuhalten sind, können sich 
diese bei einem nicht kalkulierbaren zeitlichen Vorlauf 
verlängern, was unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunk-
ten äußerst problematisch ist.

Die hier genannten prägnanten Änderungen des Geset-
zes stellen lediglich einen Teil der gesamten Änderungen, 
wenn auch sicher die einschneidenden Änderungen, dar. 
Die in der Arbeitsgruppe des KAV Berlin dazu entwickel-
ten Positionen im Einzelnen können Sie dem anliegenden 
Positionspapier der öffentlichen Arbeitgeber zur Novel-
lierung des Landesgleichstellungsgesetzes Berlin ent-
nehmen. Materialien dazu fi nden Sie außerdem sowohl 
auf der Homepage des KAV Berlin - www.kavberlin.de -
als auch auf meiner Homepage unter dem Menüpunkt 
LGG-Novelle
- www.timmermann-rechtsanwaelte.de/lggnovelle -.
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Philipp Heinisch · www.kunstundjustiz.de
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Kommunaler Arbeitgeberverband Berlin 

Goethestraße 85    10623 Berlin 

  

Name: Claudia Pfeiffer 

Telefon: (0 30) 21 45 81-16 

Telefax: (0 30) 21 45 81-20 

E-Mail: claudia.pfeiffer@kavberlin.de 

Internet: www.kavberlin.de 

 

 

Anlage/n:  

 
Montag, 30. August 2010 

 
 
 
 
 

 

Positionspapier der öffentlichen Arbeitgeber zur Novellierung des Landesgleichstel-

lungsgesetz Berlin 
 
 
Sehr geehrte Frau/sehr geehrter Herr Titel Name, 
 
die öffentlichen Arbeitgeber, vertreten im KAV Berlin, stimmen grundsätzlich mit der Zielsetzung 
des Landesgleichstellungsgesetzes Berlin (LGG) überein. Sie sehen jedoch in der praktischen 
Umsetzung der Novellierung Schwierigkeiten und plädieren für eine Überarbeitung der Geset-
zesnovelle in folgenden Punkten:  
 
 
Zu § 1: 

 

§ 1 der Gesetzesnovelle dient der Definition des Geltungsbereiches. Der Begriff „Dienststellen“ 
findet sich in mehreren Vorschriften der Novellierung und wird dort unterschiedlich, teilweise mit 
dem Zusatz „i.S.d. PersVG“ und teilweise ohne diesen Zusatz gebraucht, eine Definition des 
Begriffes fehlt jedoch. Deshalb sollte mit einem neuen Absatz unter § 1 eine Klarstellung und 

somit eine einheitliche Festlegung des Begriffes erfolgen.  
 

Zur Rechtsklarheit sollte vereinheitlichend der Begriff „Dienststelle gem. Anlage zu § 5 

Abs.1 zum PersVG“ definiert werden.  
 

Erfolgt eine klarstellende Definition des Begriffes „Dienststelle“, so hat dies auch Aus-

wirkung auf § 3 Abs. 4. Dafür sollte dieser im Falle einer einheitlichen Definition in einem 
neuen § 1 Abs. 7  komplett gestrichen werden.  

 
 

Zu § 1 Abs. 3: 
 
Die bisherige Regelung in § 1 Abs. 2 LGG Berlin sollte als § 1 Abs. 3 LGG Berlin beibehal-

ten werden. Zumindest hilfsweise sollten bestimmte Umsatzschwellenwerte und das Vorliegen 
von operativer Geschäftstätigkeit der Mehrheitsbeteiligungen festgeschrieben werden, denn 
ansonsten wären auch Gesellschaften ohne operatives Geschäft oder nur sehr kleine Unter-
nehmen davon betroffen. Diese „ Pauschalisierung“ / Geltung für jegliche Mehrheitsbeteiligung 
ohne Unterscheidung wäre nicht zielführend und der Anwendungszweck wäre verfehlt. 
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Der Zwang zur Umsetzung von Maßnahmen zur Frauenförderung entsprechend den Regelun-
gen des LGG auch von juristischen Personen des privaten Rechts und Personengesellschaften, 
an denen das Land Berlin Mehrheitsbeteiligungen unmittelbar oder mittelbar hält oder erwirkt, 
führt dazu, dass sich der Verwaltungsaufwand und der finanzielle Aufwand für solche Gesell-
schaften erhöht. Im Verhältnis zu anderen privatrechtlich organisierten Arbeitgebern führt 

dies zu einem Wettbewerbsnachteil, den es zu vermeiden gilt. Kostensenkungsverpflich-
tungen der öffentlichen Unternehmen werden mit dieser Regelung konterkariert und sind 

nicht zielführend.  

 

 
Zu § 5 Abs. 1: 

 

Der Absatz sollte um den Hinweis darauf, dass es sich um „freie“ Stellen, die immer nur auszu-
schreiben sein können, wie folgt ergänzt werden: 
 
„Alle freien Stellen sind intern auszuschreiben. In Bereichen oberhalb der Besoldungsgruppe 
A9 bzw. der entsprechenden tarifrechtlichen Regelungen, in denen Frauen unterrepräsentiert 
sind, sind die freien Stellen öffentlich auszuschreiben.“  
 
Die Ergänzung um die Präzisierung „freie“ Stellen würde dem Grundsatz der sparsamen 
Haushaltsführung entsprechen, so dass vorhandenes Personal aus dem Bestandspersonal, 
dem Stellenpool oder dem Personalüberhang die entsprechenden Positionen unmittelbar be-
setzen könnte. 
 
 

Zu § 7 Abs. 3 Satz 1 

 
Satz 1 des Absatzes 3 sollte gestrichen und Satz 2 wie folgt formuliert werden: 
 
„Haben sich nicht genügend geeignete Kandidatinnen beworben, werden die Ausbildungsplätze 
nach der Bewerbungslage vergeben.“  
 
Der demografische Wandel wird es mit sich bringen, dass weiter sinkende Zahlen von Schulab-
gängern für den Ausbildungsmarkt zur Verfügung stehen. Es wird daher für die Ausbildungsbe-
triebe zunehmend schwerer werden, geeignete Auszubildende zu finden. Die ausschließlich im 
Anwendungsbereich des LGG Berlin geltende Verpflichtung, ein zweites Bewerbungsverfahren 
durchzuführen, führt zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber der Privatwirtschaft. Denn es ist 
zu erwarten, dass Bewerber aus dem ersten Bewerbungsverfahren eher eine zwischenzeitliche 
Zusage aus der nicht dem LGG Berlin unterfallenden Privatwirtschaft nutzen werden, als den 
zweiten Bewerbungsdurchgang bei einem öffentlichen Ausbildungsbetrieb abzuwarten. Dies 
sollte im Interesse einer zukunftsgerichteten und bedarfsgerechten Ausbildung im öffentlichen 
Dienst vermieden werden.  
 
 
Zu § 13 Abs. 1: 

 
Es sollte bei der bisherigen Regelung bleiben und auch keine Erweiterung auf Bauleistungen 
erfolgen. Zu überlegen ist zudem, ob hier die Schwellenwerte aus dem europäischen Verga-

berecht zugrunde gelegt werden sollten. Der Schwellenwert für Liefer- und Dienstleistungsver-
träge liegt im europäischen Vergaberecht bei 193.000 Euro und für Bauaufträge bei 4.845.000 
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Euro. Zumindest hilfsweise sollten die gleichen Werte gelten, wie in anderen Gesetzen (z.B. 
Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz oder Berliner Betriebe-Gesetz), um eine Verein-
heitlichung und Rechtssicherheit zu gewährleisten.  
 
Die Reduzierung des Schwellenwertes für Lieferanten und Dienstleistungen von 50.000,00 Euro 
auf 25.000,00 Euro sowie die Einführung eines Schwellenwertes von 200.000,00 Euro für Bau-
leistungen schränkt die Möglichkeiten einer kostengünstigen Vergabe weitergehend ein, 
weshalb eine Verteuerung insbesondere im Bereich der Bauleistungen bei zu vergebenden 
Bauleistungen eintreten kann. Dieser Effekt sollte angesichts des zunehmenden Kostendrucks 
auf die öffentlichen Betriebe möglichst nicht eintreten; daher sollte es bei der bisherigen Rege-
lung verbleiben.  
 

 
Zu § 13. Abs. 2: 

 
Für die Sicherstellung der Effektivität des Landesgleichstellungsgesetzes sollte die zu-

ständige Senatsverwaltung verantwortlich sein und nicht die einzelnen Betriebe und Einrich-
tungen nach § 1 Absatz 1. Der Abs. 2 sollte deshalb gestrichen oder dahingehend geändert 
werden, dass die zuständige Senatsverwaltung diese Daten erfasst und kontrolliert. 
 
In den Vergabestellen der in § 1 Abs. 1 genannten Einrichtungen würden enorme Controlling-
kosten und ein hoher verwaltungstechnischer Aufwand entstehen, wenn sie anfallende Daten 
ihrer Dienstleister zu Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie erfassen müssten. Dieser Effekt sollte angesichts zunehmenden Kosten- 
und Spardrucks auf die öffentlichen Betriebe möglichst nicht eintreten. Zudem kann das öffentli-
che Unternehmen keine Sanktionsmaßnahmen gegen seinen Vertragspartner ergreifen. Die 
Landeshaushaltsordnung gebietet für alle Unternehmen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit. Das verpflichtet dann aber auch den Gesetzgeber, keine Gesetze zu ma-
chen, die dem ohne Not zuwider laufen. Auch in der noch zu schaffenden Rechtsverordnung 
sollten diese Argumente beachtet werden.  
 
 
Zu § 16 Abs. 1 Satz 7:  
 
Es ist aus arbeitsrechtlicher Sicht bedenklich, eine Frauenvertreterin durch den Arbeitgeber 

bestellen zu lassen. Eine Bestellung der Frauenvertreterin durch den Arbeitgeber ist nicht mit 

dem Wahlamt zu vereinbaren. Deshalb wird diese Forderung abgelehnt. 
 
Die zwangsweise Bestellung einer Frauenvertreterin ist nicht zugunsten einer motivierten 
Ausübung des Amtes sinnvoll. Falls eine solche zwangsweise bestellte Frauenvertreterin nicht 
an den Vorgängen so mitwirkt, wie es das Gesetz vorsieht, erschwert dies die Bearbeitung von 
Vorgängen, bei denen die Beteiligung der Frauenvertreterin vorgesehen ist. 
 
In der Regel reicht das Direktionsrecht des Arbeitgebers nicht so weit, dass er tatsächlich in 
der Lage ist, aus dem Kreis der in Betracht kommenden Beschäftigen eine Beschäftigte zu 
bestellen. Das Direktionsrecht des Arbeitgebers wird in den Fällen, in denen eine konkrete ar-
beitsvertragliche Tätigkeit vereinbart worden ist, üblicherweise nicht umfassen, dass eine Mitar-
beiterin als Frauenvertreterin „zwangsverpflichtet“ werden kann. 
 

 



Rechtsanwaltskanzlei

Seite 11

Koenigsallee 7, 14193 Berlin
Tel. : 030. 864 797-0

www.timmermann-rechtsanwaelte.de 

Mandanten Newsletter
Oktober 2010

Mandanten Newsletter Oktober 2010

 

Seite 4 

Zu § 17 Abs. 3: 

 

Die Verlängerung der Aussetzungsfrist auf drei „Arbeits“tage bei beabsichtigten außerordentli-
chen Kündigungen sollte nicht erfolgen. 
 
Es ist nicht erkennbar, dass die Verlängerung der Aussetzungsfrist auf drei „Arbeits“tage für die 
Frauenvertreterinnen einen Vorteil bietet.  
 
Hingegen erschwert die Verlängerung der Aussetzungsfrist bei außerordentlichen Kündigun-
gen auf drei „Arbeits“tage das Handling bei der Vorbereitung außerordentlicher, fristloser 
Kündigungen unnötig, weil die Frist zum Ausspruch der Kündigung seit Bekanntwerden des 
wichtigen Grundes zur Kündigung gem. § 626 II BGB ohnehin nur zwei Wochen beträgt. Da im 
Geltungsbereich des PersVG Berlin die Äußerungsfrist für die Personalvertretung im Fall au-
ßerordentlicher Kündigungen eine Woche beträgt (im BetrVG bzw. in anderen PersVGen ist 
diese auf drei Tage abgekürzt) und die Personalvertretungen nach der Frauenvertretung zu 
beteiligen sind, in dringenden Fällen zeitgleich, ist es bisher bereits äußerst schwierig die Frist 
zum Ausspruch der außerordentlichen Kündigung einzuhalten.  
 
Die neue Regelung behindert die Einhaltung der Frist des § 626 Abs. 2 BGB unnötig. Die alte 
Regelung sollte daher beibehalten oder „Arbeits“tage durch Kalendertage ersetzt werden, um 
eine Parallelität zum BetrVG herzustellen.  
 
 
Zu § 17 Abs. 4: 

 
Es wird angeregt gesetzlich oder in der Gesetzesbegründung eine Klarstellung zu treffen, wel-
ches bei der Besetzung von Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen der Anstalten, Körper-
schaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die jeweils zuständige Frauenvertretung sein 
soll. Festgelegt werden sollte, ob es sich um die Frauenvertretung des Eigentümers (Bsp. Land 
Berlin bei den Anstalten) oder die der Gesellschaft/Anstalt/Körperschaft (ggf. also z.B. die Ge-
samtfrauenvertreterin) handelt.  
 
 
Zu § 18 Abs. 3: 

 
Die Regelung, dass der Vollzug einer beanstandeten Maßnahme vor Ablauf der Beanstan-
dungsfristen aus Abs. 1 und Abs. 2 unzulässig ist, erschwert erforderliche unternehmerische 
Entscheidungen in nicht unerheblicher Weise. Hinzu kommt, dass keine Zeitdauer festge-

legt worden ist, innerhalb derer der Entscheidungsvorschlag der Senatsverwaltung vor-

gelegt werden muss. Besonders eklatante Folgen treten in den Fällen ein, in denen eine 
außerordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses erfolgen soll. Nach § 626 Abs. 2 
BGB kann eine Kündigung nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsa-
chen Kenntnis erlangt.  
 
Durch die Verzögerung bis zum Ausspruch einer Kündigung nach § 18 Abs. 3 entsteht den Be-
trieben und öffentlichen Einrichtungen im Hinblick auf einzuhaltende Kündigungsfristen, die sich 
zudem bei einem nicht kalkulierbaren Zeitablauf verlängern können, ein hoher finanzieller Auf-
wand. Dies steht zudem nicht im Einklang mit der Wirtschaftlichkeitsverpflichtung der Un-
ternehmen.  
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Es kann nicht gewollt sein, dass das Beteiligungs- und Beanstandungsverfahren den Ausspruch 
von außerordentlichen Kündigungen verhindern können soll, weil z.B. die Frist des § 626 Abs. 2 
BGB nicht mehr eingehalten werden kann. Der Frauenvertretung würde hier mehr Rechte ein-
geräumt als den Personalvertretungen, wo mit dem Einigungsstellenverfahren ein eindeutiges 
Verfahren vorgeschrieben ist. Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, ist eine Klarstellung zu 
den rechtlichen Folgen, auch für Individualmaßnahmen, sinnvoll. Hilfsweise sollte zumindest 
gesetzlich geregelt werden, dass eventuell laufende Fristen gehemmt sind, solange das Beteili-
gungs- oder Beanstandungsverfahren nicht abgeschlossen ist. Alternativ würde eine Klarstel-
lung reichen, dass Individualmaßnahmen wie z.B. die außerordentliche Kündigung nicht un-
wirksam werden. 
 
Der KAV Berlin plädiert dafür, den Satz 2 aus § 18 Abs. 3 ganz zu streichen. 

 
 
Der KAV Berlin und seine Mitglieder begrüßen alle Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Aktive Frauenförderung gehört für öffentliche Betriebe und Einrichtungen 
schon lange zum Alltag. Deshalb steht der KAV Berlin grundsätzlich hinter der Zielführung des 
LGG. 
 
Wie Sie aus oben aufgelisteten Punkten erkennen können, gibt es dennoch einige Punkte, die 
aus unserer Sicht einer Anpassung und Klärung bedürfen. Wir plädieren dafür, dass das Abge-
ordnetenhaus zu Berlin ein Gesetz verabschiedet, das die Interessen der Unternehmen mit 
Landesbeteiligung berücksichtigt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Claudia Pfeiffer 
Geschäftsführerin 
 


